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§ 121 StPO

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Vor jeder Durchsuchung ist der Betroffene unter Angabe der hiefiir malgebenden Grinde aufzufordern, die
Durchsuchung zuzulassen oder das Gesuchte freiwillig herauszugeben. Von dieser Aufforderung darf nur bei
Gefahr im Verzug sowie im Fall des § 119 Abs. 2 Z 1 abgesehen werden. Die Anwendung von Zwang § 93) ist im
Fall der Durchsuchung einer Person nach §8 119 Abs. 2 Z 3 unzulassig.

2. (2)Der Betroffene hat das Recht, bei einer Durchsuchung nach§ 117 Z 2 anwesend zu sein, sowie einer solchen
und einer Durchsuchung nach § 117 Z 3 lit. b eine Person seines Vertrauens zuzuziehen; fur diese gilt§ 160 Abs. 2
sinngemaR. Ist der Inhaber der Wohnung nicht zugegen, so kann ein erwachsener Mitbewohner seine Rechte
ausuben. Ist auch das nicht méglich, so sind der Durchsuchung zwei unbeteiligte, vertrauenswurdige Personen
beizuziehen. Davon darf nur bei Gefahr im Verzug abgesehen werden. Einer Durchsuchung in ausschlief3lich der
Berufsaustbung gewidmeten Rdumen einer der in 8 157 Abs. 1 Z 2 bis 4 erwahnten Personen ist von Amts wegen
ein Vertreter der jeweiligen gesetzlichen Interessenvertretung beziehungsweise der Medieninhaber oder ein von
ihm namhaft gemachter Vertreter beizuziehen.

3. (3)Bei der Durchfuihrung sind Aufsehen, Belastigungen und Stérungen auf das unvermeidbare Mal3 zu
beschranken. Die Eigentums- und Personlichkeitsrechte samtlicher Betroffener sind soweit wie méglich zu
wahren. Eine Durchsuchung von Personen nach § 117 Z 3 lit. b ist stets von einer Person desselben Geschlechts
oder von einem Arzt unter Achtung der Wirde der zu untersuchenden Person vorzunehmen.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/119
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/93
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/119
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/117
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/117
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/160
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/157
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/117
file:///

	§ 121 StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


